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Privater Gestaltungsplan «Rauchmatt-Ried» -
Genehmigung 

Gemeinde Hausen am Albis 

Lage Rifferswilerstrasse, Jakob-Zürrer-Strasse; Grundstück Kat.-Nr. 3045 (alt) I 3787 (neu) 

Massgebende - Situationsplan 1:500 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 15. September 2016 

Unterlagen - Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 15. September 
2016 

Sachverhalt 
Zustimmung Der Gemeinderat Hausen am Albis stimmte mit Beschluss vom 27. September 2016 dem 

privaten Gestaltungsplan «Rauchmatt-Ried» zu. Mit Schreiben vom 3. Oktober 2016 er­
sucht die Gemeinde Hausen am Albis um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Hausen am Albis befindet sich 
der Planung das betroffene Grundstück in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG/3.0 und un­

terliegt, aufgrund der exponierten Lage am Siedlungsrand, einer Gestaltungsplanpflicht. 
Es soll hier eine architektonisch hochwertige Bebauung mit ansprechender Gestaltung 
und ausgestattet mit einem fortschrittlichen Energiesystem im Sinne der Nachhaltigkeit 
entstehen. 

Der private Gestaltungsplan «Rauchmatt-Ried» weicht nicht von der Regelbauweise ab. 
Somit genügt die Zustimmung des Gemeinderates Hausen am Albis. 

Erwägungen 
A. Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Entlang der Einfallsachse Rifferswilerstrasse sollen drei Gewerbebauten und, südlich von 

Vorlage diesen, vier Wohnbauten erstellt werden. Zwischen dem Gewerbe und dem Wohnen ver­
läuft als trennendes Element ein Übergangsbereich mit einem oberirdischen Retentions­
kanal innerhalb einer Grünfläche. Diese Grünfläche prägt den Aussenraum der Wohnbau­
ten, wohingegen der Aussenraum der Gewerbebauten von einer befestigten Erschlies­
sungsfläche dominiert wird . Entlang der Rifferswilerstrasse soll eine Baumreihe gepflanzt 
werden. Die Haupterschliessung erfolgt von der Rifferswilerstrasse her. Neben oberirdi­
schen Parkplätzen ist die Parkierung hauptsächlich in einer Tiefgarage vorgesehen. 
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wesentliche Festlegun- Gemäss Situationsplan werden innerhalb des Perimeters sieben Baubereiche sowie die 
gen und Vorschriften unterschiedliche Gestaltung der Aussenräume festgesetzt. Zudem werden in sctiemati­

scher Weise die Entsorgung, Kompostierplätze, öffentliche Fusswegverbindungen, die 
Erschliessung sowie die Besucherparkplätze aufgezeigt. Neben der Nutzung regeln die 
Vorschriften die Gestaltung der Bauten und des Aussenraums sowie die Erschliessung 
und die Parkierung. 

Ergebnis der Vorpro- Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 15. August 2016 gestellten An­
fung trägen wurde entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig , zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi­
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen 
und aufzulegen. 

Gestützt auf§ 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. Der private Gestaltungsplan «Rauchmatt-Ried», welchem der Gemeinderat Hausen 
am Albis mit Beschluss vom 27. September 2017 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 582.40 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge­
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün­
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich­
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög­
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig ; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Hausen am Albis wird eingeladen 

Dispositiv 1 sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver­
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge­
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 
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Hausen am Albis (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Rösch Wälter Willa (gpw), Ingenieure für Geomatik Planung Werke, Obstgarten­
strasse 12, 8910 Affoltern am Albis (Nachführungsstelle) 

Leutwyler Partner Architekten AG, Staffelstrasse 8, 8045 Zürich (Rechnungs­
adressatin) 

Amt für 
Raumentwicklung 

Für den AuSz~ 

~~ 





Amt für Raumentwicklung 

Privater Gestaltungsplan „Rauchmatt/Ried" 

Vorschriften zum Gestaltungsplan 

Öffentliche Auflage: 29. April 2016 bis 28. Juli 2016 

Kantonaler Vorprüfungsbericht vom: 15. August 2016 

Aufgestellt durch den Grundeigentümer am: 15. September 2016 

Jürg Tandler: 

Der Präsident: 

Der Schreiber: 

Von der Baudirektion genehmigt am: 

Für die Baudirektion: 

Gemeinde Hausen am AlblS, Kanton Zürich 

Leutwyler Pa1ner Architekten AG, Staffalstrasse 8, 8045 Zürich 15. September 2016 
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1 . Allgemeine Bestimmung 

§ 1 

1 Der Gestaltungsplan „Rauchmatt/Ried" bezweckt eine koordinierte, 
und in die örtliche Situation am Rande der Siedlung eingepasste Über­
bauung. 

2 Mit dem Gestaltungsplan sind insbesondere ein guter Anschluss an 
den Landschaftsraum, eine marktgerechte Dienstleistungs- und Gewer­
benutzung sowie eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität sicherzustel­
len. Daraus werden folgende Anforderungen definiert: 

§2 

Architektonisch hochwertige Bebauung mit ansprechender 
Gestaltung der Ortsrandlage 

- Hohe ortstypische Qualitäten mit einem ruhigen und in den 
wesentlichen Elementen einheitlichen Erscheinungsbild, 
klare Formensprache 

- Ausreichend Freiräume zwischen Wohnen und Gewerbe 
- Sicherung hoher Wohn- und Aufenthaltsqualitäten/grüne Achse 
- Klärung des Siedlungsrandes 
- Hohe Energieeffizienz, fortschrittliche Energiesysteme 

1 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans umfasst den im Situations­
plan bezeichneten Perimeter. 

2 Verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplanes sind: 
a) Situationsplan M 1 :500, 15. September 2016 
b) Vorschriften zum Gestaltungsplan, 15. September 2016 

3 Erläuternde Grundlagen des Gestaltungsplanes sind: 
a) Planungsbericht nach Art. 47 RPV, 15. September 2016 
b) Umgebungsrichtplanung, 23. Februar 2016 

§3 

1 Soweit mit dem Situationsplan und den zugehörigen Vorschriften zum 
Gestaltungsplan nicht abweichende Regelungen getroffen werden, 
gelten die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung (BZO) der Poli­
tischen Gemeinde Hausen am Albis. 

2 Vorbehalten bleibt die übergeordnete Gesetzgebung des Kantons 
und des Bundes, insbesondere die einschlägige Bau-, Planungs- und 
Umweltschutzgesetzgebung. 



Art der Nutzung 

Baubereiche 

Besondere Gebäude 

Geschosszahl und 
Dachgestaltung 

2. Nutzung und Gestaltung 

§4 

1 Innerhalb der Baubereiche 1 bis 3 ist ausschliesslich Gewerbenutzung 
mit mässig störenden Betrieben zulässig. 

2 In den Baubereichen 4 bis 7 sind Wohnungen zu erstellen. Nicht stö­
rende Betriebe sind zugelassen. 

3 Die Baubereiche 4 bis 7 sind der Empfindlichkeitsstufe (ES) II gemäss 
Lärmschutzverordnung (LSV) zugeteilt. 

§5 

1 Hochbauten sind, soweit nachfolgend nicht etwas Abweichendes 
bestimmt wird, ausschliesslich innerhalb der im Situationsplan bezeich­
neten Baubereiche zulässig. 

2 Die Positionierung der Baukörper innerhalb der Baubereiche ist unter 
Einhaltung der Angaben gemäss BZO frei. 

§6 

1 Besondere Gebäude im Baulinienabstand müssen die Verkehrssicher­
heitsverordnung einhalten und könnten in der Detailplanung mit Besei­
tigungsrevers versehen werden. Zwingende Anlagen wie z.B. Tiefgara­
genrampen oder Notausgänge, die nicht verlegt werden können, sind 
nicht erlaubt. Ansonsten sind sie gemäss § 100 PBG zulässig. 

2 Besondere Gebäude, die nicht für den dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt sind, bis zu einer maximalen Höhe von 2.5 m, sind 
auch ausserhalb der Baubereiche gestattet (z.B. für gedeckte Veloplät­
ze, grössere Spielhäuser, Überdachung der Garagenrampe, Container­
plätze überdacht, Gartenhäuser usw.) 

§7 

1 Für alle Baubereiche gilt, die maximale Geschosszahl von drei Vollge­
schossen nicht zu überschreiten. 

2 Innerhalb des gesamten Perimeters darf die Gebäudehöhe die Kote 
von 609.00 m.ü.M. nicht übersteigen. Bei Satteldächern ist die Firsthö­
he, bei Flachdächern der oberste Dachrand massgebend. 
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Baumasse 

Gestaltung von Bauten und 
Anlagen 

Höchstanteil an 
nichterneuerbaren Energien 
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3 Die Gewerbebauten in den Baubereichen 1 bis 3 sind mit Flachdä­
chern auszustatten. Für die Wohnbauten in den Baubereichen 4 bis 7 
sind Flach- oder Satteldächer zulässig. 

4 Die Flächen auf Flachdächern, die nicht für Dachaufbauten oder be­
gehbare Terrassen genutzt werden, sind extensiv zu begrünen. 

5 Die Dachneigung der Satteldächer darf bis zu 30° betragen. 

6 Dachvorsprünge und Vordächer sind zulässig. 

§8 

1 Die Baumasse pro Baubereich ist gemäss Angaben im Situationsplan 
einzuhalten. Eine Abweichung von 4% wird genehmigt. 

2 Die maximal zulässige Baumassenziffer (BMZ) beträgt 3.0 

§9 

1 Bauten und Anlagen sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit 
der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren 
einzelnen Teilen so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung erreicht 
wird. Diese Anforderung gilt auch für Materialien, Farben und Formen­
sprache. Im Baubewilligungsverfahren ist ein Konzept zur Materialisie­
rung und Farbgebung vorzulegen. 

2 Fassadenvorsprünge und Balkone sind ausschliesslich in den Baube­
reichen 4 bis 7 gestattet. Verglasungen von vorspringenden Bauteilen 
und Balkonen sind nicht gestattet. 

3 Eingezogene Loggien sind mit einer rahmenlosen Verglasung zulässig. 

4 Der zulässige Glasanteil der Gewerbebauten ist auf maximal ca. 30% 
der gesamten Fassade zu beschränken. 

§ 10 

Die Gewerbe- und Wohnbauten müssen so ausgerüstet werden, dass 
höchstens 40% des zulässigen Energiebedarfs für Heizung und Warm­
wasser mit nichterneuerbaren Energien gedeckt werden. 



Freiraumkonzept 

Baumreihen 

Grünflächen 

3. Freiraum und Aussenraumgestaltung 

§ 11 

1 Für die gemeinschaftliche Nutzung des Freiraums ist auf dem Areal ein 
funktional und gestalterisch zusammenhängendes Freiraumangebot zu 
schaffen und zu betreiben. 

2 Die einheitliche Gestaltung ist durch ein Freiraumkonzept über den 
gesamten Planungsperimeter sicherzustellen. Elemente der gemein­
schaftlichen Freiräume sind Bepflanzungen, Bodenbeläge, Beleuchtung 
sowie Ausstattung. 

3 Das Freiraumkonzept ist zusammen mit dem Baugesuch für die erste 
Bauetappe einzureichen. Als Richtvorgabe dient die Umgebungsricht­
planung gemäss § 2 Abs. 3b vom 23.02.2016. Abweichungen von die­
ser Richtplanung sind möglich, müssen aber insgesamt zu mindestens 
gleichwertigen Qualitäten der Freiräume führen. 

§12 

1 Die Baumreihen an der Rifferswilerstrasse müssen auf das kantonale 
Strassenprojekt abgestimmt werden. 

2 Mit dem Bauprojekt ist eine Vereinbarung zu den Bäumen zwischen 
der Baudirektion, Tiefbauamt, Unterhaltsregion II und dem Eigentümer 
einzureichen. 

3 Entlang der Staatsstrasse haben neu zu pflanzende Bäume einen 
Abstand von 4m ab Staatsstrassengrenze einzuhalten. 

4 Im Sichtbereich der Ein-/ Ausfahrt dürfen keine Bäume gepflanzt 
werden, Hecken, Sträucher, Stützmauern und dergleichen, welche die 
Sichtweiten beeinträchtigen könnten, dürfen eine Höhe von 80 cm, 
gemessen ab Fahrbahnniveau der Ausfahrt, nicht überschreiten. 

§13 

1 Grünflächen und Übergangsbereiche 1 bis 3 sind in Form von ein­
heimischen Bäumen, Wiesen-, Stauden- und Strauchflächen in den 
bezeichneten Bereichen gemäss Situationsplan zu erstellen. 

2 Ein das Areal überspannendes Netz von wiederkehrenden Baumarten 
ist zu sichern. 

3 Innerhalb der Grünflächen sind besondere Gebäude gemäss 

5/8 



Private Grünflächen 
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§ 6 Abs.2, Containerabstellplätze, Spielgeräte, Sitzbänke und derglei­
chen zulässig. 

4 Befestigte Flächen wie Fusswege, Aufenthaltsbereiche oder private 
Terrassen sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden und sind 
innerhalb der Grünfläche ebenfalls zulässig. 

§14 

1 Die Privaten Grünflächen sind nicht Bestandteil des Freiraumkon­
zeptes. Die Bepflanzung erfolgt nach dem Privatrecht. 

2 Auf die Verwendung von Neophyten ist zu verzichten. 

§15 

1 Der Übergangsbereich 1 markiert den Beginn der „grünen Achse" und 
ist als strassenbezogene, kleinflächige Grünanlage durch einen vor­
nehmlich offenen Charakter geprägt. Neben den gemäss § 19 Abs. 3 
erforderlichen Besucherparkplätzen sind Grünflächen und Aufenthalts­
bereiche mit geeigneter Bepflanzung zu erstellen. 

2 Der Übergangsbereich 2 wird durch abwechslungsreiche Spiel- und 
Aufenthaltsbereiche geprägt. Augenmerk liegt auf dem raumgreifenden 
Retentionskanal, der die zu erfüllende Entwässerung des Perimeters 
übernimmt. Dieser zentrale Verbindungs- und Aufenthaltsort muss ein 
breites Spektrum an Nutzungen ermöglichen: Spielen, Treffpunkt und 
Verweilort mit hoher Aufenthaltsqualität. 

3 Die Grünfläche im Übergangsbereich 3 soll vornehmlich den Bewoh­
nern des Areals als Kinderspiel- und Ruhefläche dienen. Eine natürliche 
Vegetation und grosszügige, unversiegelte Flächen sollen das Erschei­
nungsbild prägen. 

4 Kompostierplätze für Mehrfamilienhäuser sind gemäss Eintrag im 
Situationsplan zur Verfügung zu stellen. Kompostierplätze für Reihenein­
familienhäuser sind separat zu organisieren. 

§16 

1 Im zentralen Grünbereich - im Übergangsbereich 2 - ist ein oberfläch­
lich sichtbarer Versickerungs-/ Retentionskanal vorgesehen, welcher 
anfallendes Meteorwasser aufnehmen und - soweit es nicht versickert 
- verzögert in ein Oberflächengewässer abgeben soll. 

2 Die innerhalb des Perimeters anfallende Dachflächenentwässerung ist 



Beleuchtung im Aussenraum 

Erschliessung 

Parkierung 

mit geeigneten Massnahmen über den Retentionskanal abzuleiten. 

3 Wo eine Gefährdung durch Hochwasser besteht, sind die Grundeigen­
tümer verpflichtet, eigenverantwortlich die nötigen Schutzmassnahmen 
zu treffen. 

§17 

Bei der Ausgestaltung von Beleuchtungen im Aussenraum sind diese so 
zu gestalten, dass übermässige Lichtimmissionen vermieden werden. 

4. Erschliessung und Parkierung 

§18 

1 Die Haupterschliessung sowie die Zufahrt zur unterirdischen Tiefgar­
gage sind gemäss Eintrag im Situationsplan von der Rifferswilerstrasse 
aus anzuordnen. 

2 Die Ein-/ Ausfahrt ist so anzuordnen, dass die Sichtweiten eingehal­
ten sind. Verkehrsspiegel sind zur Einhaltung der Sichtbereiche nicht 
erlaubt. 

3 Eine untergeordnete Nebenzufahrt für Besucherparkplätze, Zubringer­
dienst und Notzufahrt ist vom Süden des Perimeters aus zulässig. 

4 Die genaue Lage der Ein-und Ausfahrten ist im Rahmen der Baupro­
jekte festzulegen. 

§19 

1 überirdische Kundenparkplätze der Gewerbebauten haben in den 
gemäss Situationsplan gekennzeichneten Bereichen erstellt zu werden. 
Die Parkfelder entlang der Rifferswilerstrasse haben von der internen 
Strasse aus erschlossen zu werden. 

2 Sämtliche für die Bewohner erforderlichen Fahrzeugabstellplätze sind 
in einer unterirdischen Tiefgarage anzuordnen. 

3 Die erforderlichen Besucherparkplätze sind innerhalb der im Situati­
onsplan markierten Bereiche zulässig. 

4 Im Bereich der Besucherparkplätze, gemäss Eintrag im Situationsplan, 
ist zudem ein Abstellplatz für Mobility-Fahrzeuge und mindestens ein 
Parkplatz mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge sicherzustellen. 
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5 Im Nahbereich der Hauszugänge sind ausreichend Abstellpätze für 
Velos bereitzustellen. 

§ 20 

1 Die öffentlichen Fusswege sind mit einer Dienstbarkeit oder Abtretung 
sicherzustellen. 

2 Die im Situationsplan dargestellten öffentlichen Fusswegverbindungen 
sind als allgemein zugängliche Wege mit genügender Breite zu gestal­
ten und dauernd offen zu halten. 

5. Schlussbestimmung 

§ 21 

Der private Gestaltungsplan wird mit der Rechtskraft der kantonalen 
Genehmigung verbindlich. Die Exekutive publiziert das Datum der In­
kraftsetzung gemäss § 6 PBG. 

§ 22 

Die Änderung oder Aufhebung bedarf des gleichen Verfahrens wie der 
Erlass des Gestaltungsplanes. 













































































Nr. 12, Freitag, 24. März 2017    Meldungsnummer: 00190215

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Privater Gestaltungsplan "Rauchmatt-Ried"
Inkrafttretung der Rechtskraft

Hausen am Albis. Der Gemeinderat hat am 27.09.2016 beschlossen:

Dem privaten Gestaltungsplan "Rauchmatt-Ried" wird zugestimmt.

Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 16.01.2017 verfügt: Der private Gestal-
tungsplan "Rauchmatt-Ried" wird genehmigt.

Die Genehmigung des Gestaltungsplans wurde am 27.01.2017 amtlich publiziert.
Gemäss Rechtskraftsbescheinigung des Baurekursgerichts vom 16.03.2017 ist kein
Rechtsmittel erhoben worden.

Der private Gestaltungsplan "Rauschmatt-Ried" tritt am Tag nach dieser Publika-
tion in Kraft.

Gemeinderat Hausen am Albis

00190215
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